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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwik-
keln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicherten-
gemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gege benen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) geregelt. Danach ist die Daten verarbeitung und -nutzung 
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt 
die Daten verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen 
der Zweck bestimmung eines Vertragsver hältnisses oder vertrags-
ähnlichen Ver trauensverhältnisses geschieht oder soweit es  zur 
Wahrung  berechtigter Interessen der  speichernden Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
ab wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihrem Ver sicherungsantrag eine Einwilli-
gungs  erklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versiche rungsvertrages hinaus, endet 
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen          
Widerruf. Wird die Ein willigungserklärung bei Antragstellung             
ganz oder teilweise  ge strichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertrags abschluss. Trotz  Widerruf oder ganz bzw. teilweise ge-
strichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung      
und -nutzung in dem begrenzten  gesetzlich zulässigen  Rahmen, 
wie in der Vorbemerkung be schrieben, erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaub nis 
des Betroffenen (Schweige pfl icht ent bindung) voraus. In der  Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher 
im Antrag auch eine Schweige pfl ichtentbindungsklausel  enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Ver sicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versiche rungstechnische Daten wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankver bin dung sowie erforderlichenfalls            
die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachver-
stän digen oder eines Arztes geführt (Vertrags daten). Bei einem 
Ver sicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-            
statt über einen Kfz- Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag  (Leistungsdaten).

2.  Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benöti-   
gen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische  Angaben 
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von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzel-          
fall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko-     
und Schaden beurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über geben.

3.  Datenübermittlung an andere Ver sicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die      
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu           
ge hören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder 
 Mitteilungen über gleichartige   andere Versicherungen (beantragte, 
be stehende, abgelehnte oder  gekündigte). Um Versicherungs-
missbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Anga-     
ben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Fest-
stellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es    
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder 
entsprechende  Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher For de rungsübergang sowie Teilungsabkommen)          
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den       
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiter ge ge-     
ben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie 
Schadenhöhe und Schadentag.

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS)
Schaden
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir 
- ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken 
sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könn-
ten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei 
Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person 
oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person 
ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder 
z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang 
zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob 
ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte 
oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde.  Aus diesem 
Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Total-
schaden haben, gestohlen worden sind sowie im Falle von Abrech-
nungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das 
HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufi gkeit fest-
stellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das   
HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von    
uns benachrichtigt.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen 
zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die 
Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem 
Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 
Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet 
haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit 
sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann 
auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem 
späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren 
Schadenfall geben müssen.
Eine detaillierte Beschreibung des HIS fi nden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de.



Daneben arbeiten unsere Versicherungs unter nehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Be ratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kre dite,   Bau sparverträge, 
Kapitalan lagen, Immobi lien) auch mit Kreditinstituten, Bauspar-
kassen, Ka pi talanlage- und Immobilien gesellschaften außerhalb 
der Gruppe zu sammen.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung 
der jeweiligen  Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B.  Kreditinstitute im Rahmen 
einer Kun den beratung/ -betreuung Versicherungen als Ergänzung 
zu den eigenen Finanz  dienst leistungsprodukten. Für die Daten ver-    
ar beitung der vermittelnden Stelle gel ten die  folgenden Ausführun-
gen unter Punkt 6.

6.  Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
 sonstigen Dienst leistungsangebots unserer Unternehmensgruppe 
bzw. unserer Kooperations partner  werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen berät.  Vermittler in diesem Sinn sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im  Rah-     
men der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch              
Kreditinstitute, Bauspar kassen, Kapitalanlage- und Immo bilien-
gesellschaften u. a..
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält         
der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung   
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art       
des  Ver sicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Ver sicherungsleistungen sowie von          
unseren Partner unter nehmen Angaben über andere fi nanzielle 
Dienst leistungen, z. B.  Abschluss und Stand Ihres Bausparver -
trages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in      
der Personen ver sicherung  können an den zuständigen Vermitt-        
ler auch Gesundheits daten über mittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kun-
denrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpfl ichtet, die Be stim mungen des BDSG und seine 
besonderen Verschwiegenheitspfl ichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten.
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitge-         
teilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch 
Kün di gung des Vermittlervertrages oder bei  Pensio nierung), regelt 
das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber in-
formiert.

7.  Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
 neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten               
Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein   etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berich tigung,  Sperrung oder Löschung wegen der             
beim Rückver sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Ver-       
sicherer.
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Rechtsschutz
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir 
- ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken. 
Verträge werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufi g Rechts-
schutzfälle gemeldet werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, 
werden wir Sie darüber benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres 
Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages richten wir 
Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse 
der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende       
Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche     
Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen.
Eine detaillierte Beschreibung des HIS fi nden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de.

5.  Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-,              
Sach versicherung)  und andere Finanzdienstleistungen, z. B.          
Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch 
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden 
einen um fassenden Versicherungsschutz anbieten zu können,   
arbeiten die Unternehmen häufi g in Unter nehmensgruppen zu-
sammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert,   
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre    
Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
 verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch 
Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburts-
datum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
 Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten,  werden in einer zentralen 
Daten sammlung geführt.
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf   diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen  
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt 
verbucht werden.
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 
abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des je-
weiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet  werden, 
spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die 
Vorschriften des Bundes datenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifi sche Da ten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließ licher Ver fügung der je-
weiligen Unternehmen.
Unserer Unternehmensgruppe gehören z. Zt. folgende Unterneh-
men an:
 - Concordia Versicherungs-Gesellschaft a. G.
 - Concordia Versicherung Holding AG
 - Concordia Lebensversicherungs-AG  
 - Concordia Krankenversicherungs-AG
 - Concordia Rechtsschutz-Ver siche rungs-AG
 - Concordia Rechtsschutz-Leistungs-GmbH
 -  Concordia Service GmbH 
 - Cordial Versicherungs-Dienst leis tungen GmbH
 - oeco capital Lebensversicherung AG


